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Ordnungsgemäße Bereitstellung von Altlampen  

Die ordnungsgemäße Bereitstellung erfordert neben einer Mindestabholmenge und 

dem Einhalten der Sortier- und Getrennthaltungsvorgaben aus dem ElektroG auch die 

Beachtung transporttechnischer Mindestanforderungen. Im Falle einer nicht 

ordnungsgemäßen Bereitstellung kann die Übernahme von LIGHTCYCLE und von 

LIGHCYCLE beauftragten Dritten verweigert und etwaige dadurch entstehende 

Zusatzkosten berechnet werden. 

 

 

Eine nicht ordnungsgemäße Bereitstellung liegt in folgenden Fällen vor: 

 

 

1. Mindermengen – Mindestabholmenge 3 m³ nicht erre icht 

Die Mindestabholmenge für Gasentladungslampen beträgt mindestens 3 m³ pro 

Abholung. 

 

 

 

 

 

 

TIPP:   Die Mindestabholmenge gilt auch als erreicht, sobald zwei Rungenpaletten 

vollständig gefüllt sind. 
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2. Verunreinigungen, Fremdstoffe  

§ 9 (1) ElektroG fordert die Erfassung von Altgeräten getrennt vom so genannten 

unsortierten Siedlungsabfall. Das heißt, Gasentladungslampen müssen getrennt von   

·  Verpackungsmaterialien, z. B. Folien, Kartons, Bündelungen, 

·  anderen Arten von Altgeräten als Gasentladungslampen 

·   Lampen, die nicht dem ElektroG unterliegen und  

·  anderen Abfallmaterialien 

gesammelt werden.  

Die Lagerung der Altlampen muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

Insbesondere sind die Altlampen witterungsgeschützt zu lagern, so dass die Altlampen 

bei Übergabe frei von  

·  groben Verunreinigungen und Nässe  

sind.  

Bitte nicht so!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPP:   In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Lampen nur unverpackt und    

            ungebündelt zur Abholung übergeben werden. 
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3. Nicht transport - und verladefähig 
 

Die Bereitstellung muss getrennt nach Röhrenformen und Sonderformen erfolgen, 

wobei alle Stabförmigen Lampen >60 cm in die bereitgestellten Rungenpaletten und 

alle restlichen Altlampen in die bereitgestellten Gitterboxen verbracht werden müssen.  

Die Bereitstellung von Sammelbehältern hat im transport- und verladefähigen Zustand 

zu erfolgen, so dass der abholende Dienstleister mit einfachen Hilfsmitteln (z. B. 

Gabelstapler, Hubwagen) verladen kann. 

Bitte nicht so! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nur bei Beachtung dieser Vorgaben ist ein sicheres Verladen und Transport von 

Altlampen möglich. 

·  Rungenpaletten: 

Bündiges und in einer Richtung ausgerichtete Stapeln von Leuchtstoffröhren 

in Rungenpaletten. 

Befüllung der Rungenpaletten quer zur Spannkette, so dass die Kette bei 

vollständiger Beladung gespannt ist. 
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·  Gitterboxen: 

Bündiges Einschlichten von Altlampen in die Gitterbox, Herausstehen von 

Lampen und Überladen über Oberkante Gitterbox ist zu vermeiden. 

 

4. Sonstiges 

 

·  Der Zugang zu der Abholstelle  für die Abholung muss im normalen Umfang    

      möglich sein (d.h. während der üblichen Öffnungszeiten Mo – Fr. mit   

      Möglichkeit der Zufahrt)   

·  Die Sammelbehälter, die ein von LIGHTCYCLE beauftragter Dienstleister zur 

Verfügung stellt, müssen sachgerecht behandelt werden, um Beschädigung 

und Verlust zu vermeiden. 


